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Ihre Zeichen Ihre Korrespondenz vom Unsere Zeichen Datum 

  F\MAC\KLL 20. Dezember 2021 

 

UEFA Nations League 2022/23 – Spielplan, kommerzielle Aktivitäten und Zahlungsfristen  

Stadionangelegenheiten für den Nationalmannschaftswettbewerbszyklus 2022-24 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der Auslosung der Ligaphase am 16. Dezember 2021 wurde die dritte Ausgabe der UEFA Nations 

League eingeläutet. An dieser Stelle möchten wir Sie über die operativen und administrativen Richtlinien 

informieren und Ihnen einen Überblick über die Zahlungsfristen geben.  

 

Ferner werden in diesem Rundschreiben die wichtigsten Stadionangelegenheiten für den 

bevorstehenden Nationalmannschaftswettbewerbszyklus zusammengefasst.  

 

1. Spielplan der UEFA Nations League 2022/23 

Die 14 Gruppen der UEFA Nations League 2022/23 („UNL“) werden gemäß dem Spielplan der UEFA 

Nations League 2022/23 (Anlagen 1 und 2) ausgetragen.  

 

Wie bereits in Rundschreiben Nr. 70/2021 bekanntgegeben, ist der Spielplan endgültig und die 

Nationalverbände können grundsätzlich keine Änderungen beantragen. 

 

Ausnahmsweise und analog zu früheren Nationalmannschaftswettbewerbszyklen können jedoch Länder 

der Zeitzone MEZ+1 bei der UEFA (NAMatchOps@uefa.ch) bis 17. Januar 2022 für donnerstags, freitags, 

montags, dienstags und mittwochs stattfindende Spiele 18.00 Uhr MEZ als Anstoßzeit beantragen, unter 

der Bedingung, dass sich die Auswärtsmannschaft damit einverstanden erklärt. Die UEFA wird solche 

Anträge prüfen und eine endgültige Entscheidung treffen unter Berücksichtigung vertraglicher 

Verpflichtungen gegenüber Broadcastern sowie im Sinne der Wahrung einer ausgewogenen Verteilung 

der Anstoßzeiten. 

 

2. Zentral vermarktete Freundschaftsländerspiele während der UNL-Ligaphase 2022/23 

Die Modalitäten für die Freundschaftsländerspiele, die von den drei Mannschaften in Gruppe D2 parallel 

zur Ligaphase der UNL 2022/23 anzusetzen sind, sind in Rundschreiben Nr. 70/2021 erläutert. Die 

entsprechenden Paarungen werden von der UEFA-Administration nach der Frist vom 16. Februar 2022 

bestätigt.  

  

AN DIE MITGLIEDSVERBÄNDE DER UEFA 

 

z.H. 

des Präsidenten und des Generalsekretärs 

 

https://uefa365.sharepoint.com/sites/organisation/National-Teams-Competitions/Documents/UNL%202022-23/Post%20draw%20information%20package/NAMatchOps%40uefa.ch
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3. Kommerzielle Aktivitäten 

 

Spielprofile 

Die kommerzielle Bedeutung einer Begegnung oder auch das Medieninteresse können von Land zu Land 

verschieden sein, wodurch die Broadcasting- und Medienaktivitäten rund um die Spiele der UEFA Nations 

League bedeutende Unterschiede aufweisen. Um dem Rechnung zu tragen, wurden auf Grundlage 

empirischer Daten früherer Partien der UEFA Nations League und der European Qualifiers zwei 

verschiedene Spielprofile (Anlage 5) mit entsprechenden Anforderungen an die Infrastruktur erstellt: 

 

• Profil A = Anforderungen entsprechend dem Kommerziellen Reglement und dem Handbuch 

„UEFA Nations League NA Manual 2022/23“ (wird im April 2022 veröffentlicht) 

• Profil B = geringere Anforderungen für Spiele, bei denen weniger Broadcasting- und 

Medienaktivitäten erwartet werden 

 

Die Übersicht der Spielprofile (Anlage 6) soll es den Nationalverbänden erleichtern sicherzustellen, dass 

die für das jeweilige Spiel benötigten Einrichtungen (unter Berücksichtigung einer gewissen Flexibilität) 

zur Verfügung stehen.  

 

Die Spielprofile und ihre Spezifikationen gelten unter normalen Umständen und müssen gegebenenfalls 

angepasst werden, falls die Covid-19-Situation im Juni 2022 die Broadcastingaktivität und die 

Medienpräsenz beeinträchtigt. 

 

In Übereinstimmung mit Artikel 22 des Reglements der UEFA Nations League 2022/23 sowie dem UEFA-

Stadioninfrastruktur-Reglement (Ausgabe 2018) und dem Kommerziellen Reglement 2022-28 müssen 

Stadien, in denen UNL-Spiele stattfinden, die Anforderungen an ein UEFA-Kategorie-4-Stadion erfüllen, 

selbst wenn das Spiel als Profil B klassifiziert wurde. 

 

Doppelproduktion 

Die Nationalverbände sind berechtigt, bei ihren Auswärtsspielen auf eigene Kosten eine 

Doppelproduktion umzusetzen. In Übereinstimmung mit Absätzen 7.09 und 7.22 des Kommerziellen 

Reglements 2022-28 müssen Rechte an der Bandenwerbung am Spielfeldrand im Falle einer sogenannten 

Doppelproduktion dem jeweiligen Gastverband auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt werden.  

 

Der Gastverband ist für die Durchführung einer Doppelproduktion verantwortlich und trägt die 

entsprechenden Kosten. Der Ausrichter- und der Gastverband vereinbaren untereinander relevante 

praktische Einzelheiten (z.B. betreffend Stadioninfrastruktur, Verwendung von LED-Systemen, blockierte 

Sitzplätze usw.) für die Durchführung der Doppelproduktion und halten die UEFA darüber auf dem 

Laufenden. Außerdem kann die UEFA Richtlinien und/oder Weisungen zur Durchführung solcher 

Doppelproduktionen herausgeben und deren Einhaltung, insbesondere im Zusammenhang mit den 

Mindestanforderungen für Broadcast-Produktionen, verlangen. 

 

Nationalverbände, die bei ihren Auswärtsspielen eine Doppelproduktion umsetzen möchten, sollten die 

UEFA bis spätestens 14. Januar 2022 darüber informieren. Die Bestätigung des Gastverbands, dass 

tatsächlich eine Doppelproduktion realisiert werden soll, ist der UEFA bis zur jeweiligen Frist für die 

https://documents.uefa.com/v/u/hUrWlTgpc_X5QgV9hgVjzg
https://documents.uefa.com/v/u/hUrWlTgpc_X5QgV9hgVjzg
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Bekanntgabe der Spielorte gemäß Punkt 5 unten zuzusenden. Alle Mitteilungen und Fragen zu 

Doppelproduktionen sind per E-Mail an DoubleProdNA@uefa.ch zu senden.  

 

4. Zahlungsfristen im Zusammenhang mit der UNL 2022/23 

Der Beitrag, der auf Grundlage der Ligazugehörigkeit der jeweiligen Verbände berechnet wird, wird am 

22. April 2022 überwiesen. Die Zusatzprämie für die Gruppensieger folgt im Oktober 2022 (genaues 

Datum noch festzulegen). Die Beträge entsprechen denjenigen der letzten Ausgabe. 

 

5. Stadionangelegenheiten für den Nationalmannschaftswettbewerbszyklus 2022-24 

 

Vorankündigung der Spielorte 

Es wird dasselbe Verfahren wie bei den letzten Ausgaben der UNL und der European Qualifiers („EQ“) 

angewandt. Die Namen aller potenziellen Stadien für den kommenden Wettbewerbszyklus müssen bis 

spätestens 17. Januar 2022 anhand des beiliegenden Formulars (Anlage 3) bei der UEFA-Administration 

(stadiumoperations@uefa.ch) eingereicht werden. In Hinblick auf die 2023 zu spielende Gruppenphase 

der European Qualifiers wird es möglich sein, die Stadionliste per 10. November 2022 zu überarbeiten 

und neu einzureichen.  

 

• Bitte berücksichtigen Sie die Austragungsorte des vorangegangenen Zyklus der UNL, EQ und 

zentral vermarkteten Freundschaftsländerspiele (Anlage 4).  

 

• Teilen Sie uns bitte auch mit, ob eine Stadioninspektion erforderlich ist. Dies gilt für Stadien, die 

seit Längerem nicht für UEFA-Wettbewerbe genutzt bzw. umfassend renoviert wurden. Bitte fügen 

Sie darüber hinaus eine Beschreibung aller geplanten Renovierungsarbeiten bei. 

 

• Ihre vorläufige Liste muss alle Stadien enthalten, die für zentral vermarktete 

Freundschaftsländerspiele genutzt werden könnten.  

 

Fristen für die Bekanntgabe der Spielorte 

Wie gewohnt muss eines der Stadien auf Ihrer vorläufigen Liste 120 Tage vor jedem Spieltag über das 

Modul für die Bekanntgabe der Spielorte in TIME („Venue Announcement“) als Spielort bestätigt werden. 

Die Fristen für die endgültige Bekanntgabe der Spielorte für die UNL 2022/23 (Spieltage 1 bis 6 und 

Playouts) und die an diesen Tagen ausgetragenen zentral vermarkteten Freundschaftsländerspiele sind 

unten aufgeführt. Für jeden Spielort muss jeweils zur selben Frist auch ein Stadionpass in TIME ausgefüllt 

bzw. aktualisiert werden. 

 

Die UEFA-Administration wird die bekanntgegebenen Spielorte für die UNL- und EQ-Spiele bestätigen; 

für die Spielorte für zentral vermarktete Freundschaftsländerspiele wird sie jedoch nur deren 

Vereinbarkeit mit dem Kommerziellen Reglement für die European Qualifiers, die UEFA Nations League 

und Freundschaftsländerspiele 2022-28 anerkennen. 

  

mailto:DoubleProdNA@uefa.ch
mailto:stadiumoperations@uefa.ch
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SPIELTAG DATUM FRIST FÜR DIE BEKANNTGABE DER SPIELORTE 

1 bis 4 2. - 14. Juni 2022 2. Februar 2022 

5 und 6 22. - 27. September 2022 25. Mai 2022 

Playouts 21. - 26. März 2024 23. November 2023 

 

Bitte beachten Sie, dass die Inspektionsbesuche für UNL-Spielorte ab dem 14. Februar 2022 durchgeführt 

werden. 

 

Die Fristen für die Gruppenphase der European Qualifiers 2022-24 und die Playoffs zur UEFA EURO 2024 

sind nachfolgend aufgeführt. Für jeden Spielort muss jeweils zur selben Frist auch ein Stadionpass in TIME 

ausgefüllt bzw. aktualisiert werden. 

 

SPIELTAG DATUM FRIST FÜR DIE BEKANNTGABE DER SPIELORTE 

1 und 2 23. - 28. März 2023 24. November 2022 

3 und 4 16. - 20. Juni 2023 16. Februar 2023 

5 und 6 7. - 12. September 2023 10. Mai 2023 

7 und 8  12. - 17. Oktober 2023 14. Juni 2023 

9 und 10 16. - 21. November 2023 19. Juli 2023 

Playoffs 21. - 26. März 2024 23. November 2023 

 

Reglementarische Bestimmungen und wichtigste Grundsätze 

Die Bestimmungen und wichtigsten Grundsätze betreffend Stadien für die UEFA Nations League 2022/23 

und die European Qualifiers 2022-24 zur UEFA EURO 2024 entsprechen denjenigen der vorherigen 

Ausgaben, d.h. die Partien müssen in Stadien ausgetragen werden, die folgende Kriterien erfüllen: 

 

• die strukturellen Kriterien im UEFA-Stadioninfrastruktur-Reglement für Stadien der Kategorie 4 

bzw. ausnahmsweise der Kategorie 3, falls kein Stadion der Kategorie 4 verfügbar ist; 

 

• die Stadionanforderungen gemäß dem Kommerziellen Reglement für die European Qualifiers, die 

UEFA Nations League und Freundschaftsländerspiele 2022/28; 

 

• der Spielort darf nicht weiter als eine 90-minütige Busfahrt vom nächsten internationalen 

Flughafen mit täglichen Flugverbindungen zu anderen europäischen Städten entfernt sein. 

 

Ersatzstadion 

Wir verweisen Sie auf Absatz 25.04 des Reglements der UEFA Nations League 2022/23 (verfügbar auf UEFA 

Documents), in dem festgehalten ist, dass der Ausrichterverband für extreme Notfälle ein Ersatzstadion 

vorsehen muss. Diese Stadien müssen nicht im Voraus bekanntgegeben werden; sie müssen jedoch im 

Notfall verfügbar sein und dem UEFA-Spieldelegierten bei der Organisationssitzung am Spieltag 

mitgeteilt werden. 

 

Stadionpass 

Für jeden vorgeschlagenen Spielort müssen die Nationalverbände innerhalb der jeweiligen Frist für die 

Bekanntgabe der Spielorte den Stadionpass in TIME aktualisieren.  

https://documents.uefa.com/r/Reglement-der-UEFA-Nations-League-2022/23-Online
https://documents.uefa.com/r/Reglement-der-UEFA-Nations-League-2022/23-Online
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Bitte beachten Sie beim Ausfüllen des Stadionpasses Folgendes: 

 

• Sicherheitszertifikat 

Alle bekanntgegebenen Stadien müssen über ein gültiges Sicherheitszertifikat verfügen, das von 

der zuständigen örtlichen Behörde ausgestellt wurde und die gesamte Zeitspanne des 

betreffenden Wettbewerbs umfasst. Eine Kopie des Zertifikats muss im entsprechenden Abschnitt 

des Stadionpasses hochgeladen werden. 

 

• Flutlicht 

Die Beleuchtungsstärke muss im Stadionpass deutlich angegeben werden und es muss eine Kopie 

des jüngsten Beleuchtungszertifikats, das nicht älter sein darf als zwölf Monate, hochgeladen 

werden. 

 

• Kunstrasen 

Mit Kunstrasen ausgestattete Stadien müssen sowohl für Spiele der UEFA Nations League als auch 

für Spiele der European Qualifiers über ein gültiges FIFA-Quality-Pro-Zertifikat verfügen. Es liegt 

in der Verantwortung des Nationalverbands, den Stadionpass mit den jüngsten Informationen 

zum Spielfeldstatus zu aktualisieren und eine Kopie des Zertifikats hochzuladen. Das Zertifikat 

muss zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Spielorts hochgeladen und bis zum Tag des jeweiligen 

Spiels gültig sein. 

 

Aktualisierung des Handbuchs für Testmethoden und Anforderungen im Rahmen des FIFA-

Kunstrasen-Qualitätsprogramms: An den Testmethoden und Anforderungen des FIFA-

Kunstrasen-Qualitätsprogramms wurden verschiedene Änderungen vorgenommen. Die neuen 

Testmethoden gelten seit Oktober 2019 und für die neuen Anforderungen gilt eine Übergangsfrist 

bis 1. Juni 2020. Hier können Sie das neue FIFA-Handbuch für Testmethoden und das 

Anforderungshandbuch (in Englisch) herunterladen. 

 

 

6. Überblick über die verschiedenen Fristen 

 

Datum Thema Empfänger 

14. Januar 2022 Bestätigung der vereinbarten 

Freundschaftsländerspiele im März 2022 

NAMatchOps@uefa.ch 

17. Januar 2022 (1) Einreichung der vorläufigen Liste der Stadien 

für den Zyklus 2022-24 

(2) Erklärung über die Durchführung einer 

Doppelproduktion 

(3) nur Länder MEZ+1: Möglichkeit, für Spiele 

unter der Woche eine frühe Anstoßzeit zu 

beantragen 

stadiumoperations@uefa.ch 

 

DoubleProdNA@uefa.ch 

 

NAMatchOps@uefa.ch 

 

2. Februar 2022 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Spieltage 1-4 der UNL 

2022/23 

via TIME 

 

https://football-technology.fifa.com/de/media-tiles/football-turf-handbook-of-requirements-2015/
https://football-technology.fifa.com/de/media-tiles/football-turf-handbook-of-test-methods-2015/
https://uefa365.sharepoint.com/sites/organisation/National-Teams-Competitions/Documents/UNL%202022-23/Post%20draw%20information%20package/NAMatchOps%40uefa.ch
mailto:stadiumoperations@uefa.ch
mailto:DoubleProdNA@uefa.ch
https://uefa365.sharepoint.com/sites/organisation/National-Teams-Competitions/Documents/UNL%202022-23/Post%20draw%20information%20package/NAMatchOps%40uefa.ch
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16. Februar 2022 Nur Mannschaften aus UNL-Gruppe D2: 

Bestätigung der vereinbarten Freundschafts-

länderspiele während der Ligaphase der UNL 

2022/23 

NAMatchOps@uefa.ch 

25. Mai 2022 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Spieltage 5-6 der UNL 

2022/23 

via TIME 

 

10. November 2022 Möglichkeit, die vorläufige Liste der Stadien vor 

Beginn der EQ 2022-24 erneut einzureichen 

stadiumoperations@uefa.ch 

 

24. November 2022 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Spieltage 1-2 der EQ 

2022-24 

via TIME 

 

16. Februar 2023 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Spieltage 3-4 der EQ 

2022-24 

via TIME 

 

10. Mai 2023 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Spieltage 5-6 der EQ 

2022-24 

via TIME 

 

14. Juni 2023 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Spieltage 7-8 der EQ 

2022-24 

via TIME 

 

19. Juli 2023 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Spieltage 9-10 der EQ 

2022-24 

via TIME 

 

23. November 2023 Bekanntgabe der Spielorte und Aktualisierung 

des Stadionpasses für die Playoffs der EQ 2022-

24 und die Playouts der UNL 2022/23 

via TIME 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

U E F A  

 

 

 

 

 

Theodore Theodoridis 

Generalsekretär 

 

 

 

 

 

https://uefa365.sharepoint.com/sites/organisation/National-Teams-Competitions/Documents/UNL%202022-23/Post%20draw%20information%20package/NAMatchOps%40uefa.ch
https://uefa365.sharepoint.com/sites/organisation/National-Teams-Competitions/Documents/UNL%202022-23/Post%20draw%20information%20package/stadiumoperations%40uefa.ch
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Anlagen (alle Dokumente auf Englisch) 

- Anlage 1: Spielplan der UEFA Nations League 2022/23 (nach Spieltag) 

- Anlage 2: Spielplan der UEFA Nations League 2022/23 (nach Liga) 

- Anlage 3: Formular für mögliche Stadien für UNL, EQ und zentral vermarktete 

Freundschaftsländerspiele 2022-24  

- Anlage 4: Mögliche Stadien für UNL, EQ und zentral vermarktete Freundschaftsländerspiele im Zyklus 

2020-22 

- Anlage 5: Spielprofile der UEFA Nations League 2022/23 

- Anlage 6: Übersicht der Spielprofile für die Ligaphase der UEFA Nations League 2022/23 

 

Kopie (mit Anlagen) 

- UEFA-Exekutivkomitee 

- UEFA-Kommission für Nationalmannschaftswettbewerbe 

- Europäische Mitglieder des FIFA-Rats 

- FIFA, Zürich 

 


